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+ Bei der Erstellung des Beitrages „Die Me-
dizinische Kinderschutzhotline: Beratung für
Angehörige der Heilberufe bei Kinderschutz-
fragen“ in pädiatrische praxis 2021, Band 95/3
war den Autoren nicht bewusst, in welchem
Kontext der Artikel abgedruckt wird. Den Au-
toren ist es wichtig, sich von den im selben
BandabgedrucktenArtikelnzudistanzierenund
gemeinsam einen seriösen fachlichen Konsens
zupublizieren.

*DieVertreterdereinzelnenFachgesellschaften
werdenamBeitragsende ineinerBoxgenannt.
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Eine Reihe von Autoren hat in der
Zeitschrift pädiatrische praxis, Ausga-
be 95/2021, eine Serie von Artikeln zum
Schütteltraumasyndrom (STS) bzw. zu
misshandlungsbedingten Kopfverletzun-
gen publiziert, die in der Summe die
Diagnostizierbarkeit des Schütteltraumas
anzweifeln [13–15].

Dieses Konsensus-Statement der oben
genannten Fachgesellschaften bezieht
sich daher auf die grundsätzliche Frageder
Diagnostizierbarkeit des Schütteltraumas.
Weitere, insbesondere auch schwerwie-
gende fachlich-methodische Kritikpunkte
an den Arbeiten werden hier ausdrücklich
nicht angesprochen1.

1 Sollte eine Leserin/einLeser Bedarf anweite-
ren Hinweisen dazu haben, kann er sich an die
genanntenAutoren des Konsensus-Statements
wenden.

Aus Sicht der oben genannten Fach-
gesellschaften ist grundsätzlich zwischen
einer medizinisch-wissenschaftlichen Dis-
kussion und einer Sachverständigentätig-
keit bei Gericht zu unterscheiden. In ei-
ner fachlichen Diskussion können auch
schwache Hypothesen und gelegentlich
auch Behauptungen aufgestellt werden.
Für derartige unbelegte Äußerungen ist
der Strafprozess jedoch nicht der geeig-
neteOrt. Dortwerden fachliche Schlussfol-
gerungen auf wissenschaftlicher Basis vor-
getragen und sollen dem Gericht helfen,
eine durch medizinische Fakten gestützte
Entscheidung zu treffen (z. B. [17]).

Die Artikel der verschiedenen Auto-
ren(gruppen) nehmen bei ihren Ausfüh-
rungen anscheinend auf einen (gemein-
sam?) als Gutachter der Verteidigungbear-
beiteten Fall Bezug. Ein derartiger Zusam-
menhang entspräche einem nichtdekla-
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rierten Interessenkonflikt. Ein solcher wird
aber nicht offengelegt.

Die Diagnose des Schütteltraumas
wird entweder in einem klinischen oder –
bei verstorbenen Kindern – rechtsmedizi-
nischen Zusammenhang gestellt. Hierzu
gibt es etablierte Untersuchungsabläufe,
die auch in deutschsprachigen Leitlinien
festgehalten sind [9, 10]. Des Weiteren
gibt es aktuelle Publikationen – auch
gemeinsam von Pädiatern und Rechtsme-
dizinern –, die sich mit der Diagnose des
Schütteltraumas befassen (z. B. [2, 3, 6,
7, 16]), internationale Leitlinien und Kon-
sensuspapiere [1, 5] und systematische
Reviews [12].

Häufig steht am Beginn der Diagnostik
eine (neurologische) Auffälligkeit des Kin-
des, die dann zu weiteren Untersuchungs-
schritten führt (u. a. mit der Klärung be-
kannter Differenzialdiagnosen). Auf diese
klinische bzw. postmortale Diagnostik soll
in diesem Statement nicht detailliert ein-
gegangenwerden.Wir verweisen dazu auf
die Literatur (einige Arbeiten s. Literatur-
verzeichnis) und entsprechende Lehrbü-
cher (z. B. [8, 11]).

Es erfolgt nach international einver-
nehmlichem fachlichem Standard keine
„automatische“ Diagnose eines Schüttel-
traumas anhand der von den Autoren
mehrfach zitierten „diagnostischen Trias“,
wenn ein Subduralhämatom in Kombina-
tion mit retinalen Blutungen und einer
Enzephalopathie festgestellt wird. Die
Diagnose beruht auf anamnestischen,
klinischen, radiologischen und ophthal-
mologischen Befunden, unter Berücksich-
tigung aller relevanten differenzialdia-
gnostischen Erwägungen. Diese gehören
ebenso zur Erörterung jedes Einzelfalls wie
weiterführende Untersuchungen, u. a. des
Skelettsystems (Röntgenskelettscreening)
zurPrüfungevtl.weitererbestehenderVer-
letzungen. Am Ende des diagnostischen
ProzesseswirdnachEmpfehlungderdurch
dieArbeitsgemeinschaftderWissenschaft-
lichen Medizinischen Fachgesellschaften
(AWMF) koordinierten S3+-Kinderschutz-
leitlinie [9] in einem multiprofessionellen
Abwägungsprozess die Diagnose gestellt,
und zwar unter Berücksichtigung aller
diagnostischen Ergebnisse und der zu
diesem Zeitpunkt bekannten Anamnese.
Werden neue/andere Anknüpfungstat-
sachen bekannt (z. B. Berichte über ein

Unfallereignis), so muss neu beurteilt
werden.

Aber die Diagnose kann – auch post-
mortal – unter Berücksichtigung der
oben genannten Standards verlässlich
und sicher gestellt werden. Die von von
Voss (2021; [14]) behauptete Kontroverse
besteht nicht. Es handelt sich um eine
Pseudokontroverse, die teils von schon
bekannten Protagonisten (vorwiegend
aus den USA), teils von anderen Autoren
(das bekannteste Beispiel waren Autoren
aus Schweden; [4]) immer wieder ver-
sucht wird. Bislang ist keine substanzielle
Widerlegung des Konzeptes des Schüt-
teltraumas und des damit verbundenen
Pathomechanismus und seinen Folgen
gelungen (zusammenfassend [3, 8], zur
schwedischen Publikation [4]).

Die von den Autoren Wiederer et al.
(2021, [15]) bereits im Titel („Schütteltrau-
ma vs. SIDS . . . “) gegeneinander gestell-
ten Entitäten Schütteltrauma und plötzli-
cher Kindstod („sudden infant death syn-
drome“, SIDS) habennichtsmiteinander zu
tun.Wenn ein Säugling retinale Blutungen
und/oder ein Subduralhämatom aufweist,
kann es sich definitionsgemäß nicht um
einenplötzlichenKindstodhandeln.Dieser
beruht ja u. a. gerade darauf, dass es keine
(!) derartigen oder anderweitige Befunde
gibt. Die Frage „Schütteltrauma vs. SIDS“
können die Autoren nur aufwerfen, da sie
eine EntstehungvonSubduralhämatomen
und retinalen Blutungen allein durch eine
Hypoxie unterstellen. Diese Unterstellung
ist schon längst widerlegt. Daher kann bei
diesen Befunden kein plötzlicher Kindstod
vorliegen.

Umgang mit der gestellten
Diagnose

Ist ein Kind lebensbedrohlich verletzt, so
kommt – unabhängig von der bestehen-
den Schweigepflicht – eine Meldung an
diePolizei unddie Staatsanwaltschaft oder
auch nach § 4 des Gesetzes zur Koope-
ration und Information im Kinderschutz
(KKG) an das Jugendamt in Betracht. Übli-
cherweise werden derartige Entscheidun-
gen in einer Kinderschutzgruppe getrof-
fen, in der alle beteiligten Berufsgrup-
penundmedizinischeFachrichtungenver-
trauensvoll zusammenarbeiten. Diese Zu-
sammenarbeit hat sich in den zurücklie-

genden Jahren intensiv entwickelt und
wird entsprechend den Empfehlungen der
DeutschenGesellschaft für Kinderschutz in
der Medizin (DGKiM) und der Deutschen
Akademie für Kinder- und Jugendmedi-
zin (DAKJ) in mittlerweile über 180 Kin-
derschutzgruppen bundesweit praktiziert.
Dabei gibt es aufgrund der unterschied-
lichen Tätigkeiten verschiedene Herange-
hensweisen, aber keinen fachlichen Dis-
sens zwischen z. B. Pädiatrie und Rechts-
medizin.

Es ist uns als wissenschaftlichen Fach-
gesellschaften wichtig zu betonen, dass
eine fundierte (Differenzial-)Diagnostik in
allenVerdachtsfällenvonKindesmisshand-
lung die Basis einer weitergehenden, auch
rechtlichen Beurteilung ist. Die Eltern und
ihre Kinder haben einen Anspruch darauf,
dass nicht persönliche Interessen und wis-
senschaftlich unseriöse Diskussionen die
medizinische Beurteilung prägen. Falsch-
positive und falsch-negativeDiagnosestel-
lungen haben in diesem Themenfeld dra-
matische Konsequenzen. Es ist unsere ge-
meinsame Verantwortung, für eine ange-
messene Beurteilung von Verdachtsfällen
einzustehen – jeder mit seiner Fachkom-
petenz und in einem wissenschaftlich fun-
dierten Abwägungsprozess.
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beifügenundangeben, obÄnderungen vorgenom-
menwurden.

Die in diesemArtikel enthaltenenBilder und sonstiges
Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten
Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbil-
dungslegendenichts anderes ergibt. Sofern das be-
treffendeMaterial nicht unter der genanntenCreative
Commons Lizenz steht unddie betreffendeHandlung
nicht nachgesetzlichenVorschriften erlaubt ist, ist für
die oben aufgeführtenWeiterverwendungendesMa-
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WeitereDetails zur Lizenz entnehmenSie bitte der
Lizenzinformation auf http://creativecommons.org/
licenses/by/4.0/deed.de.
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Buchbesprechung

Klaus-Steffen Saternus
Rechtsmediziner wollte ich
nie werden

Berlin: Lehmanns Media 2021, 1.
Aufl., 341 S., (ISBN: 978-3-96543-
208-6), 24,95 EUR

Überraschend beginnt diese Biographie

mit der 1944 noch üblichen Redewendung:
„Ein Junge weint nicht!“. Als vierjähriger

Knabe stößt sich K den Fuß schmerzhaft

an seinem Dreirad und hat den Impuls,
den Schmerz - auch weinend - mitzuteilen:

Der Beginn einer spannenden Autobiogra-

fie des Autors Klaus-Steffen Saternus, im
Buch „K“ genannt. Das Buch zeichnet sei-

nen Lebensweg von Neustettin, die Flucht
über die innerdeutsche Grenze in Berlin

nach Köln, das Abitur und das Medizin-

Studium in Köln. Es folgen die Jahre der
Assistenzarzt-Zeit: Unfallchirurgie, Patho-

logie, Humangenetik und – schließlich -

Rechtsmedizin, dort bis zur Habilitation,
zunächst als auszubildender Mediziner,

dann aber als Doktor und Professor - in
Köln, Berlin und schließlich als Institutsdi-

rektor in Göttingen.

Es ist ein Buch, das die politischen Ver-
hältnisse in der DDR und in der BRD kri-

tisch betrachtet und gleichzeitig das Fach

„Rechtsmedizin“ mit K‘s umfangreichen
Kenntnissen und Erfahrungen vorstellt. Mit

einer sehr detaillierten Erinnerungsfähig-
keit und einer durchgehend spannenden

Schilderung von privaten Erlebnissen und

forensischen Einzelfällen wird das wissen-
schaftliche Leben von K verdeutlicht. Die

Biografie ist in ausgesprochen lockerer

Sprache anschaulich und mit vielen bio-
graphischen Details geschrieben. Diese

enthalten kritische Anmerkungen über
Lebensumstände, Politik, Personen, Wis-

senschaft und das Fach Rechtsmedizin. Die

Übergänge vom persönlichen Schicksal
zu eher fachspezifischen Schilderungen

sind fallbezogen und unschwer nachvoll-

ziehbar. Ein Schwerpunkt ist die eigene
Forschung und deren Ergebnisse zum

„Plötzlichen Kindstod“. Das Buch ist sowohl
für Laien als auch – und besonders – für

junge Rechtsmediziner empfehlenswert.

M. Oehmichen, Lübeck
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